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Spareinlage in Ausgabe zu verrechnen, oder — was
einfacher ist — sie kommen vorderhand gar nicht zur
Verrechnung, sondern sind seinerzeit in den jeweiligen
Abhebungen enthalten, die immer in Empfang zu
stellen sind, gleichviel, ob es sich um Einlagekapital
oder um Zinsen handelt.

b) Die Verrechnung der Spareinlagen
als Bargeld.

Al- Bargeld. Diese ist die am meisten in Betracht kommende
Form und dann anzuwenden, wenn es sich nicht um
einen besonderen Zweck handelt, sondern die Spar¬
einlage nur zur Sicherheit für vorübergehend nicht
benötigte Gelder und zur Gewinnung von Zinsen
erfolgt. In diesem Falle ist die Spareinlage kein
Sondervermögen, sondern ist stets im jeweiligen
Kassareste im Kassabuche enthalten; sie ist daher auch
nicht in die Vermögensstandaufstellung aufzunehmen.
Die dem Kassareste entsprechende Gemeindekasse
besteht dann aus zwei Teilen: Aus dem in der
Kanzlei vorhandenen Bargeld und aus der bei der
Vorschuß (Spar-)kasse erliegenden Einlage. Daraus
geht hervor, daß die Einlagen sowie auch die Ab¬
hebungen n i ch t zu verrechnen sind, weil es sich nicht
um eine Veränderung des aus zwei Teilen bestehen¬
den und dem Kassareste entsprechenden Gesamt-Geld-
bestandes handelt, sondern nur um eine Verschiebung
zwischen den zwei Teilen der Kasse.

Verrechnung
Ganz besonders ist zu betonen, daß die Zinsen

immer zu verrechnen sind, gleichviel, ob sie abge¬
hoben oder im Einlagebuch zugeschrieben werden.
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